
allem, den Niederlanden und ın der BR  T Homiletische Fachkenntnis E  B
Institut für Katechetik und Homiletik München erworben werden, neuerdings
auch cdie Ausbildung Gesprächsseelsorge möglich ist, Univ.-Prof. Dr. Hermann
Stenger. Es liegt wohl erster Linie bei den Diözesanleitungen, den theologischen
Hochschulen und Fakultäten, den Priestervereinen und Klerusverbänden, den Dekanats-
konferenzen, die Sache voranzutreiben.

Schließlich mudßß wieder einmal gesagt werden, n Prediger-Aus- und
-Fortbildung allgemein zuwenig geschieht. Immer noch ommt VOT, einem
Geminar eın homiletisch unvorgebildeter Priester mit der homiletischen Dozentur betraut
wird, vielleicht deshalb, weil &1 zugleich mit einer administrativen oder WISSeN-
chaftlichen Funktion betraut WITI  d, mit der eben die homiletische Lehre üblicherweise
verbunden ist,

Mein Vertrauen Predigtnachgespräche und entsprechende ‚„Kreise  s4 ist, wenn die
fachgerechte €l fehlt, (wie gesagt) nicht sehr gr0ß. Für weiıtaus ruchtbarer und
weniger problematisch halte ich Predigt-Vorbereitungskreise. Über den Stand der
Dinge auf esem Sektor wurde dieser Zeitschrift anderer Stelle berichtet?

- Blasig infried, Dialog statt Predigt? 48—54

RICHARD

Dıie seelsorgliche Bedeutsamkeit der Moraltheologie *
Die Aktualität des Themas braucht nicht bewiesen > werden!. ber ertorde einige
Einschränkungen und gewisse Klarstellungen.
1. Einführende tellungen
Mit „Seelsorge” meinen den Heilsdienst bzw. die orge den SUNZEN Menschen
wıe auch n die Welt, der el ebt? Das platonisierende Mißverständnis, Seelsorge
habe 05 1r mit der „Seele“ des Menschen } t ist der Sicht eiıner biblisch
dierten Moraltheologie und eiıne solche sollte die christliche Moraltheologie 1m.-
zZ11 senın entschieden abzulehnen. Die Moraltheologie wird zudem betonen müssen,
daß die Heilszusage Gottes die Menschheit und die Heilstat Gottes ın ristus
die Kirche vermüittelt wird?: Diese Mission der Kirche ist heilsnotwendig. Der einzelne
15t somi1t heilsnotwendig auf die ekklesiale Gemeinschaft verwiesen und angewilesen.

Gastvortrag al der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

„Wer mit Aufmerksamkeit die Entwicklung der oral- und Pastoraltheologie der letzten
verfolgt, cich kaum des Eindrucks erwehren, afd hinter vie CemM, w

und eschrieben WIT!  d, eıne große Unsicherheit sichtlich des Problems cittlicher Not
steckt. Darin ict die Theologie eine Widerspiegelung der Seelsorge “ G, Ouwerkerk,
Biblisches Ethos und menschlicher Kompromiß: Conecilium 5 (1965) 367,

2 Zum heutigen Begriff der Seelsorge vgl Arnold / K. Rahner d (Hg.), Handbuch
der Pastoraltheologie, Bd. V, 500

„D  e Moraltheologie hat dieser ekklesiologischen Existenz Rechnung und ein  ‚a
entsprechendes Atbild des oOhristlichen Lebens z entwerfen.“ Böckle/ Dan Ouwerkerk,
orwort Concilium (1965) 266,
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allem, in den Niederlanden und in der BRD. Homiletische Fachkenntnis kann am 
Institut für Katechetik und Homiletik in München erworben werden, wo neuerdings 
auch die Ausbildung für Gesprächsseelsorge möglich ist, bei Univ.-Prof. Dr. Hermann 
Stenger. Es liegt wohl in erster Linie bei den Diözesanleitungen, den theologischen 
Hodtschulen und Fakultäten, den Priestervereinen und Klerusverbänden, den Dekanats­
konferenzen, die Sache voranzutreiben. 
8. Schließlich muß wieder einmal gesagt werden, daß für unsere Prediger-Aus- und 
-Fortbildung allgemein zuwenig gesdtieht. Immer nodt kommt es vor, daß in einem 
Seminar ein homiletisch unvorgebildeter Priester mit der homiletischen Dozentur betraut 
wird, vielleicht nur deshalb, weil er zugleich mit einer administrativen oder wissen­
schaftlichen Funktion betraut wird, mit der eben die homiletische Lehre üblicherweise 
verbunden ist. 
9. Mein Vertrauen in Predigtnachgespräche und entsprechende „Kreise" ist, wenn die 
fadtgerechte Leitung fehlt, (wie gesagt) nicht sehr groß. Für weitaus fruchtbarer und 
weniger problematisch halte ich Predigt-Vorbereitungskreise. Ober den Stand der 
Dinge auf diesem Sektor wurde in dieser Zeitschrift an anderer Stelle berichtet2. 

! Blasig Winfried, Dialog statt Predigt? ThPQ 125 (1977) 48-54. 

RICHARD KRZYK 

Die seelsorgliche Bedeutsamkeit der Moraltheologie* 

Die Aktualität des Themas braudtt nicht bewiesen zu werden 1• Aber es erfordert einige 
Einschränkungen und gewisse Klarstellungen. 

1. Einführende Klarstellungen 
Mit „Seelsorge" meinen wir den Heilsdienst bzw. die Sorge um den ganzen Menschen 
wie audt um die Welt, in der er lebt2• Das platonisierende Mißverständnis, Seelsorge 
habe es nur mit der „Seele" des Menschen zu tun, ist aus der Sicht einer biblisdt 
fundierten Moraltheologie - und eine solche sollte die christliche Moraltheologie im­
mer sein - entschieden abzulehnen. Die Moraltheologie wird zudem betonen müssen, 
daß die Heilszusage Gottes an die Menschheit und die Heilstat Gottes in Christus durch 
die Kirdte vermittelt wird3• Diese Mission der Kirche ist heilsnotwendig. Der einzelne 
ist somit heilsnotwendig auf die ekklesiale Gemeinschaft verwiesen und angewiesen. 

• Gastvortrag an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. 

1 „Wer mit Aufmerksamkeit die Entwicklung der Moral- und Pastoraltheologie der letzten 
Jahre verfolgt, kann sich kaum des Eindrucks erwehren, daß hinter vielem, was gesagt 
und geschrieben wird, eine große Unsicherheit hinsichtlich des Problems sittlicher Not 
steckt. Darin ist die Theologie eine Widerspiegelung der Seelsorge ••• " C. A. ]. Ouwerke, k, 
Biblisches Ethos und menschlicher Kompromiß: Concilium 5 (1965) 367. 

! Zum heutigen Begriff der Seelsorge vgl. F. X. Arnold I K. Rahner u. a. (Hg.), Handbuch 
der Pastoraltheologie, Bd. V, 500 f. 

3 „Die Moraltheologie hat dieser ekklesiologisdien Existenz Rechnung zu tragen und ein 
entsprechendes Leitbild des christlichen Lebens zu entwerfen." F. Böc:kle / C. van Ouwerkerk, 
Vorwort: <:;oncilium 5 (1965) 366. 
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ber gleichen emzug bleibt betonen, das VÖO  J1l Gott angebotene und durch
die Kirche vermittelte Heil immer vom einzelnen Freiheit anl  n werden
muß Bei aller Betonung des objektiv zugesprochenen Heils bleibt cie Notwendigkeit
subjektiver Mitwirkung bestehen. Das wird niemandem automatisch und mecha-
nisch vermittelt. agie hat mit wahrer Heilsvermittlung chts Viktor Schurr
betont: IID  1€ dem Heilsdienst gemäßen Kategorien S1IN! darum personale und xısten-
tielle, G-  p vorab dingliche und institutionelle‘4.
Hier also, individuellen Freiheitsraum notwendiger Entscheidung, treffen Seelsorge
und Moraltheologie IN Die Freiheit 15t das „sine Qqua non der Moral Wo die
Freiheit aufhört, liegt auch die Grenze des sittlich bedeutsamen Handelns. Moral ist
mit Zwang unvereinbar.
Schon auUS der Sicht des gemeinsamen Ansatzpunktes aßt sich die seelsorgliche Be-
deutsamkeit der Moraltheologie allgemein abschätzen. Deutlicher noch trıtt G1e hervor,
ba berücksichtigt, lafs die freiheitliche Stellungnahme des einzelnen ZUTF Heils-
zUSag«e Gottes durch sittliches Verhalten beeinflußt wird Die Heilszusage ist nämlich

muıt dem Aufßf; ZUTC Umkehr verbunden (vgl L, 15)®. Wıir aber neigen
dazu, unbequeme Wahrheiten, die ei1ne Korrektur csittlichen Verhaltens erfordern,
verdrängen. Die Psychologie hat diesem Vorgang der Verdrängung viel Aufmerksam-
eit geschenkt, Wer clas O0Sse  . tut, scheut das richtende Licht der Wahrheit®. Davon
wußte schon der Apostel ohannes Zu berichten. Ce:  ıner  > Meinung nach kann der
die Heilswahrheit ihrer ganzen Fülle erfassen, der } cittliche Volikommenheit

bemüht ist In seinem Brief faßt die ittliche Vollkommenheit in der Liebe
ZUu „Wer die ebe nicht hat, der ennt Gott nicht Denn Gott ıst die Liebe“”
(1 Jo 4, 3: vgl Jo 3, 47 158, 37)
Wahrheitserkenntnis und sittliche Lebenshaltung bedingen also einander. Das ıst
e1INe alte, praktische WIe philosophische Einsicht. Das Gute und das Wahre csind letzt-
lich nicht zZz.Uu trennen. Thomas V, hat diese FEinsicht Ausdruck gebracht, indem
el die Kardinaltugend der Klugheit (prudentia) als intellektuelle und zugleich als
moralische Tugend darlegte’
Mit dem etzten Hinweis sollte angedeutet werden, wıe groß der Rahmen ıst, den
eT7 Thema von der seelsorglichen Bedeutsamkeit der Moraltheologie inenın-
gehört.
2, Die gelebte oder das Ethos
Bisher wurde die seelsorgliche Bedeutsamkeit der Moraltheologie allgemein und grund-
sätzlich bedacht. Der Seelsorger wird jedoch den Moraltheologen VOT allem auf die
zelebte Moral, auf das Ethos, verweisen?®. Damit beschränken WITr D  e Thema.
Drei Determinanten bestimmen den des Ethos 19 ! Die Moraldoktrin, die VOeli-

kündigt WITrI  d;: vAr die Gesinnung der Hörer; 3 das faktische Verhalten?
Aufgrund der angeführten Determinanten können folgende Fälle auftreten: Ges  111-
ILUNM)| und Verhalten stimmen mıit der verkündeten Doktrin überein; die Gesinnung
IM! icht muit der oktrin überein, C) das aktische Verhalten chmmt nicht überein:
entweder mit der Doktrin oder mıt der Gesinnung, die wiederum mıit der Oktrin
übereinstimmen kann oder auch nicht

Schurr, „Seelsorge“ SM 483.
Vgl D.-BRB. Wendland, Ethik des Neuen estaments. Öttingen 1970, 6
Vgl Monden, Sünde, Freiheit und Gewissen. Salzburg 1968, 145 ff
Vgl G q 56; insbesondere a  a
Seelsorge wird überall dort betrieben, wWCcd Gottes Wort ver'! wird und wo Christen
durch ihre gesamte Lebensführung den Heilswillen Gottes verkünden. Vgl Handbuch der
Pastor.  eologie V, 50
Vgl uros, Przepowiadanie katolickiej nauki moralnej: Studia theologica varsavıensia I1
(1973) 130.
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Aber im gleichen Atemzug bleibt zu betonen, daß das von Gott angebotene und durch 
die Kirche vermittelte Heil immer vom einzelnen in Freiheit angenommen werden 
muß. Bei aller Betonung des objektiv zugesprochenen Heils bleibt die Notwendigkeit 
subjektiver Mitwirkung bestehen. Das Heil wird niemandem automatisch und mecha­
nisch vermittelt. Magie hat mit wahrer Heilsvermittlung nichts zu tun. Viktor Schurr 
betont: ,,Die dem Heilsdienst gemäßen Kategorien sind darum personale und existen­
tielle, nicht vorab dingliche und institutionelle"'· 
Hier also, im individuellen Freiheitsraum notwendiger Entscheidung, treffen Seelsorge 
und Moraltheologie zusammen. Die Freiheit ist das „sine qua non" der Moral. Wo die 
Freiheit aufhört, liegt auch die Grenze des sittlich bedeutsamen Handelns. Moral ist 
mit Zwang unvereinbar. 
Schon aus der Sicht des gemeinsamen Ansatzpunktes läßt sich die seelsorgliche Be­
deutsamkeit der Moraltheologie allgemein abschätzen. Deutlicher noch tritt sie hervor, 
wenn man berücksichtigt, daß die freiheitliche Stellungnahme des einzelnen zur Heils­
zusage Gottes durch sittliches Verhalten beeinflußt wird. Die Heilszusage ist nämlich 
engstens mit dem Aufruf zur Umkehr verbunden (vgl. Mk 1, 15)5• Wir aber neigen 
dazu, unbequeme Wahrheiten, die eine Korrektur sittlichen Verhaltens erfordern, zu 
verdrängen. Die Psychologie hat diesem Vorgang der Verdrängung viel Aufmerksam­
keit geschenkt. Wer das Böse tut, scheut das richtende Licht der Wahrheit6• Davon 
wußte schon der Apostel Johannes zu berichten. Seiner Meinung nach kann nur der 
die Heilswahrheit in ihrer ganzen Fülle erfassen, der um sittliche Vollkommenheit 
stets bemüht ist. In seinem 1. Brief faßt er die sittliche Vollkommenheit in der Liebe 
zusammen: ,,Wer die Liebe nicht hat, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe" 
(1 Jo 4, 8; vgl. Jo 8, 47; 18, 37). 
Wahrheitserkenntnis und sittlkhe Lebenshaltung bedingen also einander. Das ist 
eine alte, praktische wie philosophische Einsicht. Das Gute und das Wahre sind letzt­
lich nicht zu trennen. Thomas v. A. hat diese Einsicht zum Ausdruck gebracht, indem 
er die Kardinaltugend der Klugheit (prudentia) als intellektuelle und zugleich als 
moralische Tugend darlegte7• 

Mit dem letzten Hinweis sollte angedeutet werden, wie groß der Rahmen ist, in den 
unser Thema von der seelsorglichen Bedeutsamkeit der Moraltheologie hinein­
gehört. 

2. Die gelebte Moral oder das Ethos 

Bisher wurde die seelsorgliche Bedeutsamkeit der Moraltheologie allgemein und grund­
sätzlich bedacht. Der Seelsorger wird jedoch den Moraltheologen vor allem auf die 
gelebte Moral, auf das Ethos, verweisen8• Damit beschränken wir unser Thema. 
Drei Determinanten bestimmen den Gehalt des Ethos: 1° Die Moraldoktrin, die ver­
kündigt wird; 2° die Gesinnung der Hörer; 3° das faktische Verhalten9• 

Aufgrund der angeführten Determinanten können folgende Fälle auftreten: a) Gesin­
nung und Verhalten stimmen mit der verkündeten Doktrin überein; b) die Gesinnung 
stimmt nicht mit der Doktrin überein, c) das faktische Verhalten stimmt nicht überein: 
entweder mit der Doktrin oder mit der Gesinnung, die wiederum mit der Doktrin 
übereinstimmen kann oder auch nicht. 

' V. Sdrurr, ,,Seelsorge": SM IV 483. 
11 Vgl. D.-H. Wendland, Ethik des Neuen Testaments. Göttingen 1970, 6 ff. 
8 Vgl. L. Monden, Sünde, Freiheit und Gewissen. Salzburg 1968, 145 ff. 
7 Vgl. S th II- II q 47- q 56; insbesondere q 47 a 4. 
8 Seelsorge wird überall dort betrieben, wo Gottes Wort verkündet wird und wo Christen 

durch ihre gesamte Lebensführung den Heilswillen Gottes verkünden. Vgl. Handbuch der 
Pastoraltheologie V, 500 f. 

9 Vgl. H. ]uros, Przepowiadanie katolickiej nauki moralnej: Studia theologica varsaviensia II 
(1973) 130. 
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Der a), die völlige Übereinstimmung n Gesinnung, aktischem Verhalten und
der Doktrin, 1st eın wirft keine Probleme auf und 1er übergangen
werden. Der C), die fehlende Übereinstimmung ZWIS!  chen aktischem Verhalten
und der oktrin oder der Gesinnung, betrifft mehr den Seelsorger den Moral-
theologen; handelt csich entweder eine ‚Agnorantia invincibilis”“ oder E  - offen-
kundige Sünde Das Hauptinteresse des Moraltheologen betrifft den b), den JT at-
bestand, dem die Gesinnung einzelner, oder auch ganzeI Gruppen, vV{( der Öffziell
verkündeten Moraldoktrin abweicht. Abweichen heißt hier, daß 1a die Moraldoktrin
weder vorbehaltlos annımmt noch und ablehnt, sondern sich Von ihr 1ın
bestimmten Punkten kritisch distanziert, ohne dadurch die kirchliche Autorität in
rebus fidei et MOTLIIN. ablehnen wollen.

illustres Beispiel zu diesem Sachverhalt bieten die unterschiedlichen Stellung-
nahmen a  1r „Humanae vitae“ (1968) Die deutschen Bischöfe haben
ihrem Rundschreiben (30. dem einzelnen das Recht zuerkannt, in ceiner
privaten Theorie und Taxis 9)4' einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen AÄAmtes
abweichen dürfen”/10, Die deutschen Moraltheologen haben hinzugefügt, eın
solches Abweichen „„nicht IUr auf einem irrigen Gewissen, csondern auch auf objek-
ven Gründen beruhen kann’’11. Andere Episkopate haben cich vorbehaltlos für die
Annahme der Doktrin von „Humanae vitae“” ausgesprochen und das von len
Priestern und Gläubigen gefordert!? Wie die seelsorgliche Praxis gezeigt hat, ict  H das
Problem erantworteter Empfängnisregelung höchst schwierig un:! bedarf ZU] Ösung
noch großer Anstrengungen VO  z seiten der Theologie wWwıe atuch der Medizin, worauf
auch die Enzyklika „Humanae vitae‘  f hingewiesen hatl3 Die rage lautet also Wie
soll sich iın SO und ähnlichen Fällen der Moraltheologe verhalten, um der Geel-

einen wirksamen Hilfsdienst erweisen können?

3, Wirksame Verkündigung der Moral
Verkündigung der Moral darf mit aufdringlichem Moralisieren nicht verwechselt wWeTl-
den. Während das Moralisieren echt als Anmaßung abgelehnt WIT|  d, besteht eın
zunehmendes Bedürfnis nach richtungweisenden und entlastenden Verhaltensmaß-
stäben!4. Was auf diesem Gebiet verunsicherte Theologen versaumen, wird zahl-
reichen eitschriften durch manchmal zweifelhafte Ratgeber nachgeholt mit großem
Erfolg, sowohl ÖOsten als auch Westen. ist Ja ın der Tat 5 ZUuU einer
fruchtbaren, kritischen Haltung MNUur der fähig ist, der bereits eınen eigenen Standpunkt,
das heißt feste Madlstäbe besitzt15
Wenn WIT fragen, A1 U sich heute nich:  er wenl| Christen von der verkündeten
Moraldoktrin distanzieren, dürften außer rein subjektiven Beweggründen, die WILE
hier icht erfassen können, folgende Ursachen verantwortlich seın vielen
fehlt das ausreichende, klare Wissen: fehlt ımmer noch eiıner ausreichenden

Zit. nach Oertel, Erstes Echo auf Humanae vıtae. Essen 1968, 7,
11 Zit. nach Christ der Gegenwart (1968) 7, Zu den Unterzeichnern gehört auch

G. Ziegler, Mainz. Eine gediegene, übersichtliche Darlegung der hier anstehenden
Problematik bietet Ziegler SeinNnem Artikel „Moral“: Die heißen sen VO  —_ bis
Ein €es5 Lexikon für den Christen. (GGraz 1972, 248—263. ine ausführliche Darlegung
mit lobenswertem Praxisbezug bietet Zieglers Werk Vom Gesetz S Gewissen. Das Ver-
hältnis CGewissen und Gesetz und die rneuerung der 1r (Qu. Disp 39)
Freiburg 1968.
Vegl. Tygodnik Powszechny Vom 1969,
Vgl Ziegler, „Geburtenregelung”: Die heißen Eisen Von bis Z, 177—183. Humanae
vitae, Nr. 24 und 0,

id Vgl Seeber, Verkannte Gittlichkeit: HerKorr (1975)
Vgl Sachsse, Technik und Verantwor:  A Probleme der Ethik 1m technischen Zeitalter.
Freiburg 1972,
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Der Fall a), die völlige Obereinstimmung von Gesinnung, faktischem Verhalten und 
der Doktrin, ist ein Idealfall. Er wirft keine Probleme auf und kann hier übergangen 
werden. Der Fall c), die fehlende Obereinstimmung zwischen faktischem Verhalten 
und der Doktrin oder der Gesinnung, betrifft mehr den Seelsorger als den Moral­
theologen; es handelt sich entweder um eine „ignorantia invincibilis" oder um offen­
kundige Sünde. Das Hauptinteresse des Moraltheologen betrifft den Fall b), den Tat­
bestand, in dem die Gesinnung einzelner, oder auch ganzer Gruppen, von der offiziell 
verkündeten Moraldoktrin abweicht. Abweichen heißt hier, daß man die Moraldoktrin 
weder vorbehaltlos annimmt noch ganz und gar ablehnt, sondern sich von ihr in 
bestimmten Punkten kritisch distanziert, ohne dadurch die kirchliche Autorität „in 
rebus fidei et morum" ablehnen zu wollen. 
Ein illustres Beispiel zu diesem Sachverhalt bieten die unterschiedlichen Stellung­
nahmen zur Enzyklika „Humanae vitae" (1968). Die deutschen Bischöfe haben in 
ihrem Rundschreiben (30. 8. 1968) dem einzelnen das Recht zuerkannt, ,,in seiner 
privaten Theorie und Praxis von einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes 
abweichen zu dürfen1110• Die deutschen Moraltheologen haben hinzugefügt, daß ein 
solches Abweichen „nicht nur auf einem irrigen Gewissen, sondern auch auf objek­
tiven Gründen beruhen kann"11• Andere Episkopate haben sich vorbehaltlos für die 
Annahme der Doktrin von „Humanae vitae" ausgesprochen und das von allen 
Priestern und Gläubigen gefordert12• Wie die seelsorgliche Praxis gezeigt hat, ist das 
Problem verantworteter Empfängnisregelung höchst schwierig und bedarf zur Lösung 
noch großer Anstrengungen von seiten der Theologie wie auch der Medizin, worauf 
auch die Enzyklika „Humanae vitae" hingewiesen hat13• Die Frage lautet also: Wie 
soll sich in solchen und ähnlichen Fällen der Moraltheologe verhalten, um der Seel­
sorge einen wirksamen Hilfsdienst erweisen zu können 7 

3. Wirksame Verkündigung der Moral 

Verkündigung der Moral darf mit aufdringlichem Moralisieren nicht verwechselt wer­
den. Während das Moralisieren zu Recht als Anmaßung abgelehnt wird, besteht ein 
zunehmendes Bedürfnis nach richtungweisenden und entlastenden Verhaltensmaß­
stäben14. Was auf diesem Gebiet verunsicherte Theologen versäumen, wird in zahl­
reichen Zeitschriften durdt manchmal zweifelhafte Ratgeber nadtgeholt - mit großem 
Erfolg, sowohl im Osten als audt im Westen. Es ist ja in der Tat so, daß zu einer 
frudttbaren, kritisdten Haltung nur der fähig ist, der bereits einen eigenen Standpunkt, 
das heißt feste Maßstäbe besitzt15• 

Wenn wir fragen, warum sidt heute nicht wenige Christen von der verkündeten 
Moraldoktrin distanzieren, so dürften außer rein subjektiven Beweggründen, die wir 
hier nicht erfassen können, folgende Ursadten dafür verantwortlich sein: 1. vielen 
fehlt das ausreidtende, klare Wissen; 2. fehlt es immer noch an einer ausreichenden 

10 Zit. nach: F. Oertel, Erstes Echo auf Humanae vitae. Essen 1968, 97. 
11 Zit. nach: Christ in der Gegenwart 42 (1968) 70. - Zu den Unterzeichnern gehört auch 

J. G. Ziegler, Mainz. Eine gediegene, übersichtliche Darlegung der hier anstehenden 
Problematik bietet Ziegler in seinem Artikel „Moral": Die heißen Eisen von A bis Z. 
Ein aktuelles Lexikon für den Christen. Graz 1972, 248-263. Eine ausführliche Darlegung 
mit lobenswertem Praxisbezug bietet Zieglers Werk: Vom Gesetz zum Gewissen. Das Ver­
hältnis von Gewissen und Gesetz und die Erneuerung der Kirche (Qu. Disp. 39). 
Freiburg 1968. 

12 Vgl. Tygodnik Powszechny vom 20.4.1969, 1 f. 
13 Vgl.]. G. Ziegler, ,,Geburtenregelung": Die heißen Eisen von Abis Z, 177-183. - Humanae 

vitae, Nr. 24 und 30. 
14 Vgl. D. A. Seeber, Verkannte Sittlichkeit: HerKorr 1 (1975) 1 f. 
115 Vgl. H. Sachsse, Technik und Verantwortung. Probleme der Ethik im technischen Zeitalter. 

Freiburg 1972, 39. 
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und ansprechenden Begründung cittlicher Normen!®, Für eine seelsorglich hilfreiche
und wirksame Moralverkündigung ergeben sich hieraus olgende Forderungen

Moralverkündigung muß einer guten Intormation bestehen.
Die Moralverkündigung mul 61i e1ine überzeugende Begründung cittlicher For-

derungen bemühen.
Sowohl! Information als auch Begründung sollten möglichst ganzheitlich geboten

werden, h., sind auch die sichten berücksichtigen, die vVon anderen Wissen-
chaftszweigen erarbeitet wurden und ethi bedeutsam sind.
Zu jeder Forderung soll einiges werden.

Moralverkündigung als inhaltlich zufe Information
Jede cittlicher Wissensvermittlung ist hier gemein: Wissen ist notwendig, un
Freiheit eine Verhaltensnorm als bindend anzuerkennen. Die Fähigkeit des Hörers
eiıner solchen freiheitlichen Stellungnahme W vorausgesetzt worden.
Als Johannes X XII seine Sozialenzyklika „Mater et Magistra““ (1961) veröffentlichte,
wurde der ogan lanciert: ‚„Mater S1C, Magistra S[Il ber seelsorgliche Erfahrungen
beweisen, Q bei nicht wenigen Christen das Vertrauen ZU[r kirchlichen Autorität noch
takt ist. Auch die Theologie ıst vVon der Notwendigkeit überzeugt, die Kirche
clie Aufgabe der „Magistra” erfüllt und sich nicht beirren In vielen Fällen

dann die Information, M orbehalte bezug auf die Moraldoktri: aufzu-
heben. ber auch dort, wWd e1ne Begründung gefordert wird, mufß miı1t der Information
begonnen werden. Denn Ur auf ese We:  155e läßt sich zuverlässig ermitteln, Jas

eigentlich begründungsbedürftig ist.
Da die europäische Gesellschaft zunehmend pluralistischer WIFT|  d, ist das Verlangen
nach sittlicher Information heute groß he Massenmedien a erheblich dazu bei,

gerade Streitfragen die „Öffentliche einung  ‚I7 nicht mehr als Orientierungs-
maßstab fungiert, sondern die unterschiedlichsten Standpunkte bezieht. Die Diskussion

der BRD den Paragraphen 218 genü: hier als Beispiel. Die Moraltheologie
hat sich SCcgen Meinungsverschiedenheit chts einzuwenden, solange Information
nicht Meinungsmache, Manipulation, umschlägt18, ber auch durch eın
Überangebot Information der einzelne überfordert werden. Gtatt Meinungs-
vielfalt haben dann die Orientierungslosigkeit. Fehlt aber der kritische Maßstab,
die Orientierung, dann werden die unterschiedlichsten Bewußtseinsinhalte aufgenom-
men und Fführen Z.Uu Konflikten Das seelsorgliche Vorbeugungsprogramm besteht
guter Information. Leider wird Von den Konfliktbetroffenen der Ausweg nicht celten
kurzschlüssig 27 Hörigkeit gesucht., Darum finden die verschiedensten Ratgeber
mıit ihren rezeptartigen Antworten SÖ großen Anklang 1er liegt aAuch der Grund,

gerade Jugendliche, die alle Verhaltensmafßstäb: revoltieren, der Clique
oder ihren Anführern bedingungslos und blind gehorchen!?®, Wer a1co Manipulation
und Diktatur verhindern will, collte der cittlichen Information große Aufmerksamkeit
schenken.
Bei aller Betonung der otwendigkeit gufer Information wollen WITr nicht übersehen,

RS den „übernatürlichen Glaubenssinn“ (sensus supernaturalis fidei) gibt und wol-

Vgl Juros, d 132
17 Vgl Finkenzeller, Glaube ohne Dogma? Dogma, Dogmenentwicklung und 1r  es

Lehramt. Düsseldorf 1972, ff.
Vgl Plack, Manipulierung des Menschen und Menschenwürde: Löbsack (Hg.),
Zu dumm für die Zukunft? Menschen von gestern in der Welt Von mOrgern. Düsseldorf
1971, 34 „Manipulierung, das ıst die Steuerung von Menschen mit Mitteln, die ihnen
icht bewußt SIN!|  d, zu Zwecken, die nicht die ihren sind, aber ihnen als die ihrigen
erscheinen collen” (Ebd. 40)
Auf diese Weise wird „emotionale Geborgenheit” BCWONNEN, Vgl Ch. Meves, Manipulierte
Madgßlosigkeit. Freiburg/Br. 1971, 230,
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und ansprechenden Begründung sittlicher Normen16• Für eine seelsorglich hilfreiche 
und wirksame Moralverkündigung ergeben sich hieraus folgende Forderungen: 
A) Moralverkündigung muß in einer inhaltlich guten Information bestehen. 
B) Die Moralverkündigung muß sich um eine überzeugende Begründung sittlicher For­
derungen bemühen. 
C) Sowohl Information als auch Begründung sollten möglichst ganzheitlidt geboten 
werden, d. h., es sind auch die Einsichten zu berücksichtigen, die von anderen Wissen­
schaftszweigen erarbeitet wurden und ethisdt bedeutsam sind. 
Zu jeder Forderung soll einiges gesagt werden. 

A) Moralverkündigung als inhaltlich gute Information 

Jede Art sittlicher Wissensvermittlung ist hier gemeint. Wissen ist notwendig, um in 
Freiheit eine Verhaltensnorm als bindend anzuerkennen. Die Fähigkeit des Hörers zu 
einer solchen freiheitlichen Stellungnahme war im Fall b) vorausgesetzt worden. 
Als Johannes XXIII. seine Sozialenzyklika „Mater et Magistra" {1961) veröffentlichte, 
wurde der Slogan lanciert: ,,Mater sie, Magistra non!" Aber seelsorgliche Erfahrungen 
beweisen, daß bei nicht wenigen Christen das Vertrauen zur kirchlichen Autorität noch 
intakt ist. Auch die Theologie ist von der Notwendigkeit überzeugt, daß die Kirche 
die Aufgabe der „Magistra" erfüllt und sich in ihr nicht beirren läßt17• In vielen Fällen 
genügt dann die Information, um Vorbehalte in bezug auf die Moraldoktrin aufzu­
heben. Aber auch dort, wo eine Begründung gefordert wird, muß mit der Information 
begonnen werden. Denn nur auf diese Weise läßt sich zuverlässig ermitteln, was 
eigentlich begründungsbedürftig ist. 
Da die europäische Gesellschaft zunehmend pluralistischer wird, ist das Verlangen 
nach sittlicher Information heute groß. Die Massenmedien tragen erheblich dazu bei, 
daß gerade in Streitfragen die „öffentliche Meinung" nicht mehr als Orientierungs­
maßstab fungiert, sondern die unterschiedlichsten Standpunkte bezieht. Die Diskussion 
in der BRD um den Paragraphen 218 genügt hier als Beispiel. Die Moraltheologie 
hat an sich gegen Meinungsverschiedenheit nichts einzuwenden, solange Information 
nicht in Meinungsmache, d. h. in Manipulation, umschlägt18• Aber auch durch ein 
Oberangebot an Information kann der einzelne überfordert werden. Statt Meinungs­
vielfalt haben wir dann die Orientierungslosigkeit. Fehlt aber der kritische Maßstab, 
die Orientierung, dann werden die unterschiedlichsten Bewußtseinsinhalte aufgenom­
men und führen zu Konflikten. Das seelsorgliche Vorbeugungsprogramm besteht in 
guter Information. Leider wird von den Konfliktbetroffenen der Ausweg nicht selten 
kurzschlüssig in blinder Hörigkeit gesucht. Darum finden die verschiedensten Ratgeber 
mit ihren rezeptartigen Antworten so großen Anklang. Hier liegt auch der Grund, 
daß gerade Jugendliche, die gegen alle Verhaltensmaßstäbe revoltieren, der Clique 
oder ihren Anführern bedingungslos und blind gehorchen19• Wer also Manipulation 
und Diktatur verhindern will, sollte der sittlichen Information große Aufmerksamkeit 
schenken. 
Bei aller Betonung der Notwendigkeit guter Information wollen wir nicht übersehen, 
daß es den „übernatürlichen Glaubenssinn" (sensus supernaturalis fidei) gibt und wol-

18 Vgl. 7uros, a. a. 0. 132 f. 
17 Vgl. 7. Finkenzeller, Glaube ohne Dogma? Dogma, Dogmenentwicklung und kirchliches 

Lehramt. Düsseldorf 1972, 88 ff. 
1s Vgl. A. Plack, Manipulierung des Menschen und Menschenwürde: Th. Löbsack (Hg.), 

Zu dumm für die Zukunft? Menschen von gestern in der Welt von morgen. Düsseldorf 
1971, 34 ff. - ,,Manipulierung, das ist die Steuerung von Menschen mit Mitteln, die ihnen 
nicht bewußt sind, zu Zwecken, die nicht die ihren sind, aber ihnen als die ihrigen 
erscheinen sollenu (Ebd. 40). 

19 Auf diese Weise wird „emotionale Geborgenheitu gewonnen. Vgl. Ch. Meves, Manipulierte 
Maßlosigkeit. Freiburg/Br. 1971, 30. 
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len cseine Bedeutung nicht zu gering einschätzen. Das IL, Vatikanum lehrt, diesetı
Glaubenssinn VO Geist geweckt wird und das Gottesvolk Ganzes der
Wahrheit erhält. Der Glaubenssinn außert sich einer „allgemeinen Übereinstim-
mMUN: en des Glaubens und der Sitten (in rebus fidei et morum)**, ffen ist
jedoch die Frage, wıe weıt das Lehramt selbst diesen gemeinsamen Glaubenssinn
verwıiesen ist. Zu wenig wurde der Moraltheologie auch er nachgedacht,
WIe weıt dieser aubenssinn bei der Normfindung ZUT Geltung ommen müßte21
Zu wenig wıssen WIT darüber, odurch der Glaubenssinn verdunkelt werden kann.

CNSCIETX Kontakt zwischen Seelsorge und Moraltheologie y notwendig, S
diese Fragen einer Klärung näherzubringen.
Schließlich darft der Moraltheologe -  er VeETgBESSEN, eine Hierarchie der Wahr-
heiten gibt*?, der die Moraltheologie komplementär eine Hierarchie der ethischen
Werte auszuarbeiten hätte®3 Die Rangstufe der Wahrheiten hängt VOnNn ihrer Nähe
S Miıtte aller Verkündigung Christus ab Damit ist auch ihre Heilsnotwen-
digkeit angezeigt“*, Für die Rangstufe ethischer Wahrheiten sollte ihre Wichtigkeit

die Personwerdung und Verwirklichung der ächstenliebe maßgeblich senin. S5o
könnte sich Z.. die Beurteilung des Gexualverhaltens manch Akzent ergeben.
Auch diesbezüglich WU:  4  rde sich eın Kontakt ZUr Seelsorge cehr ernüchternd auf
die Moralverkündigung auswirken. Gerade angesichts eines zunehmenden Pluralis-
1105 und leider auch zunehmender Orientierungslosigkeit WAare die Besinnung auf
das Heilsnotwendige und auf das personal Bedeutsame der Moralverkündigung
cehr heilsam. Das Ausweichen Spekulationen seelsorglicher Randbedeutung
kann Ja eın  B bequemes Alibi sein, S die „heißen Eisen“” nicht anzupacken, denen

sich cClie inger verbrennen

Moralverkündigung als Normbegründung
Grundsätzlich collte Verkündigung mit Begründung verbunden Se1n. Diesbezüglich hat
Tanz Scholz cdas zutreffende Postulat formuliert: „‚Normen verkünden, heißt Normen
begründen”, Der Moraltheologe befindet sich der schwierigen Situation,
eiNerTselts die Lehre des kirchlichen Lehramtes zZUuU vertreten hat, anderseits celbst
dieser Lehre e1ne kritische Distanz geraten kann. Die Ausnahme bilden lediglich
unfehlbare Lehren. Doch einige Theologen behaupten, daß solche „in moribus” nle
verkündet wurden?®. Anderseits steht fest, das Vatikanum keiner Gtelle vVon
der AÄAutonomie des Gittlichen spricht. Sicher ist, Glaubens- und Sittenfragen
zusammengehören. Religion und Ethik lassen sich aAUS biblischer Sicht nicht trennen“*‘.
Die hier anstehende Problematik bleibt somit höchst aktuell und bedarf weiterer
Forschung.
In der dogmatischen Konstitution iber die hat das Lehramt erstmals ausdrück-
lich die Unfehlbarkeit auf clie „Hinterlage der göttlichen Offenbarung” beschränkt28.

Lumen gentium 12; vgl LIh' Ergänzungsband
Vgl Rahner, Das Problem der genetischen Manipulation aAUS der Sicht des Theologen;

Wagner (Hg.), Menschenzüchtung. Das Problem der genetischen Manipulierung des
enschen. München LO
nNnıtatıs redintegratio A1; vgl LThHK Ergänzungsband I1 t; vgl Mühlen, Die Lehre
des Vaticanum I1 a  ber die ‚hierarchia veritatum”’ und ihre Bedeutung CÜür den ökumenischen
Dialog: ThGI 56 (1966) S,
Vgl Seeber, d. -
Vgl Demmer, Sein und Gebot. Paderborn 1970,

5o Z nachzulesen bei Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube. Düsseldorf£
Vel. olz, Normen künden, heißt Normen begründen (Manuskript) Augsburg 1972

1971, 141.
Ziegler, Christ und Welt 177 derzeitigen Gespräch der katholischen Theologie

Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde. Jahresband 1970, 341 H.
Vgl Lumen gentium 25; vgl Ergänzungsband 238
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len seine Bedeutung nicht zu gering einschätzen. Das II. Vatikanum lehrt, daß dieset 
Glaubenssinn vom HI. Geist geweckt wird und das Gottesvolk als Ganzes in der 
Wahrheit erhält. Der Glaubenssinn äußert sich in einer „allgemeinen Obereinstim­
mung in Sachen des Glaubens und der Sitten" {in rebus fidei et morum)20• Offen ist 
jedoch die Frage, wie weit das Lehramt selbst an diesen gemeinsamen Glaubenssinn 
verwiesen ist. Zu wenig wurde in der Moraltheologie auch darüber nachgedacht, 
wie weit dieser Glaubenssinn bei der Normfindung zur Geltung kommen müßte21• 

Zu wenig wissen wir darüber, wodurch der Glaubenssinn verdunkelt werden kann. 
Ein engerer Kontakt zwischen Seelsorge und Moraltheologie wäre notwendig, um 
diese Fragen einer Klärung näherzubringen. 
Schließlich darf der Moraltheologe nicht vergessen, daß es eine Hierarchie der Wahr­
heiten gibt22, zu der die Moraltheologie komplementär eine Hierarchie der ethischen 
Werte auszuarbeiten hätte23• Die Rangstufe der Wahrheiten hängt von ihrer Nähe 
zur Mitte aller Verkündigung - zu Christus - ab. Damit ist auch ihre Heilsnotwen­
digkeit angezeigt24• Für die Rangstufe ethischer Wahrheiten sollte ihre Wichtigkeit 
für die Personwerdung und Verwirklichung der Nächstenliebe maßgeblich sein. So 
könnte sich z.B. für die Beurteilung des Sexualverhaltens manch neuer Akzent ergeben. 
Auch diesbezüglich würde sich ein enger Kontakt zur Seelsorge sehr ernüchternd auf 
die Moralverkündigung auswirken. Gerade angesichts eines zunehmenden Pluralis­
mus und leider auch zunehmender Orientierungslosigkeit wäre die Besinnung auf 
das Heilsnotwendige und auf das personal Bedeutsame in der Moralverkündigung 
sehr heilsam. Das Ausweichen in Spekulationen von seelsorglicher Randbedeutung 
kann ja ein bequemes Alibi sein, um die „heißen Eisen" nicht anzupacken, an denen 
man sich die Finger verbrennen kann. 

B) Moralverkündigung als Normbegründung 

Grundsätzlich sollte Verkündigung mit Begründung verbunden sein. Diesbezüglich hat 
Franz Scholz das zutreffende Postulat formuliert: ,,Normen verkünden, heißt Normen 
begründen"25• Der Moraltheologe befindet sich in der schwierigen Situation, daß er 
einerseits die Lehre des kirchlichen Lehramtes zu vertreten hat, anderseits selbst zu 
dieser Lehre in eine kritische Distanz geraten kann. Die Ausnahme bilden lediglich 
unfehlbare Lehren. Doch einige Theologen behaupten, daß solche „in moribus" nie 
verkündet wurden26• Anderseits steht fest, daß das Vatikanum II an keiner Stelle von 
der Autonomie des Sittlichen spricht. Sicher ist, daß Glaubens- und Sittenfragen 
zusammengehören. Religion und Ethik lassen sich aus biblischer Sicht nicht trennen21• 

Die hier anstehende Problematik bleibt somit höchst aktuell und bedarf weiterer 
Forschung. 
In der dogmatischen Konstitution über die Kirche hat das Lehramt erstmals ausdrück­
lich die Unfehlbarkeit auf die „Hinterlage der göttlichen Offenbarung" beschränkt2B. 

20 Lumen gentium 12; vgl. LThK Ergänzungsband I 188 f. 
21 Vgl. K. Rahner, Das Problem der genetischen Manipulation aus der Sicht des Theologen; 

F. Wagner (Hg.), Menschenzüchtung. Das Problem der genetischen Manipulierung des 
Menschen. München 21970, 149 ff. 

22 Unitatis redintegratio 11; vgl. LThK Ergänzungsband II 88 f; vgl. H. Mühlen, Die Lehre 
des Vaticanum II über die ,hierarchia veritatum' und ihre Bedeutung für den ökumenischen 
Dialog: ThGl 56 (1966) 303 ff. 

23 Vgl. Seeber, a. a. 0. 3 f. 
24 Vgl. K. Demmer, Sein und Gebot. Paderborn 1970, 210 f. 
25 Vgl. F. Scholz, Normen künden, heißt Normen begründen (Manuskript). Augsburg 1972. 
28 So z. B. nachzulesen bei A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube. Düsseldorf 

1971, 141. 
27 Vgl. ]. G. Ziegler, Christ und Welt im derzeitigen Gespräch der katholischen Theologie: 

Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde. Jahresband 1970, 341 if. 
18 Vgl. Lumen gentium 25; vgl. LThK Ergänzungsband I 238 f. 
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In dieser Konstitution ist aber atuıch N lesen, laß dem rdentlichen Lehramt (cum
E  e athedra loquitur) immer noch „religiöser e2hNh0rsam des Willens und des
Verstandes” gebührt. Allerdings wird eich gesagt, wıe dieser Gehorsam zZu VOeI-
stehen se1l  < FpI* nämlich S! senin (des Bischofs OM Rom und aller Bischöfe, die

Gemeinschaft mit sind) oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von
ihm vorgetragenen rteilen aufrichtige Anhänglichkeit gezollt wird, entsprechend der
vVon ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. D:  hHese 1ä6t sich vornehmlich erkennen

der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage und derselben Lehre,
und der Sprechweise“??, Der geforderte, religiöse Gehorsam ist also eın blinder
Gehorsam. arl Rahner kommentierend ‚„Weise und rad der inneren
Zustimmung chten Sl nach der Weise, der die Lehrvorlage celbst > verpflichten
beabsichtigt.” Ja, beim grundsätzlichen Respekt des Amtes kann auch der des
„silentium obsequiosum““ des stillen Vorbehalts eintreten3®.
Für uns genü diese skizzenhafte Darlegung klarzumachen, e1ine kritische
Distanz zu cittlichen Stellungnahmen des kirchlichen Lehramtes nicht vVon vornherein
als unerlaubt abgelehnt werden kann. Der religiöse Gehorsam mu eın kritischer
Gehorsam (im guten Sinne dieses Wortes) bleibens1 aher die große Bedeutung, die
der Begründung cittlicher Normen gerade katholischer Sicht zukommt. In der
Konzilsaula hat Patriarch Maximos VO  n Antiochien gefordert: „Meute ist der
Mensch erwachsen. Wir dürfen ihm eıne (Gesetze aufzwingen, wenn ihm nicht
deren Grund und positiven Sinn erklären können. Unsere Methode der Gittenlehre
muß radikal verändert werden“, Christus uns hier Vorbild Se1N. Er ging auf
Se1Ne€e Hörer ein, wIıe Z. die Parabel 5 barmherzigen Samariter (Lk 10,
beweist, mıiıt deren Hilfe PI die Größe und Bedeutsamkeit des Liebesgebotes darlegen
wollte. solches Eingehen auf den Menschen und se1ine konkrete Not wird heute
VOmMmM Moraltheologen gefordert.
Natürlich ist auch das „Wachstumsgesetz“”, das Gesetz des allmählichen Hinein-
wachsens die Vollkommenheit berücksichtigen. Die alte eologie wußte,
die Vollkommenheit viele Grade und Gtufen besitzt, die Ausnahmefall über-
SPIunNngen werden können. Man sollte nicht vorschnell jene abschreiben, die nicht
gleich alles annehmen oder letzter Vollkommenheit auszuführen bereit sind. Der
Begriff der Zielnorm®, der al sich schrittweise nähert, kann gute Dienste eisten.
Dadurch wird die Radikalität cittlicher Forderungen nicht abgeschwächt, und gleichzeitig
der Wahrheit Rechnung geiragen, SIEeTs auf dem Weg in Guten bleiben.
Darum bleibt der ZU: mkehr sotel egen christlicher Moralver-
kündigung.
Schlie@lich bleibt noch die Grenze der Begründbarkeit cittlicher Forderungen beden-
ken. kann N: Forderungen geben, die innerweltlich durchaus vernünftig
erscheinen I  mögen. „Irotz ihrer Vernünftigkeit” Sso schreibt Franz Böckle „können
S61 Glauben ihre letzte Maßgeblichkeit verlieren, weil darüber hinaus eın

Vgl. eb  D vgl 236
U Vel. Rahner, Kommentar „Lumen gentium”; LTh Ergänzungsband 236.,

Ders., Disput II das 1T} Lehramt. Zum Problem nicht unfehlbarer kirchlicher Lehr-
entscheidungen: GtdZz 1535 (1970) 7U „Abgesehen davon, laß der heutigen Gesellschaft
einer dauernd wachsenden Kommunikation aller mit allen bis in die privatesten Sphären
hinein eın sölches ‚silentium obsequiosum‘ nicht mehr möglich ist, heute daß
die eit zu nNne. läuft, als laß jedem Falle warten könnte, bis sich die Mentalität
der lehramtlich aßgebenden vVon celbst und unbemerkt geändert hat.”

Vgl. J  238 f£ Ziegler, Moralgesetz, 1rı  es Lehramt und Gewissen: Klerusblatt 49 (1959)

Zıt. nach chlereth, Moral ıst das (Alternativen München 1969, 40),
35 Vgl Ziegler, Moralgesetz 237,

In dieser Konstitution ist aber auch zu lesen, daß dem ordentlichen Lehramt ( cum 
non ex cathedra loquitur) immer noch „religiöser Gehorsam des Willens und des 
Verstandes" gebührt. Allerdings wird gleich gesagt, wie dieser Gehorsam zu ver­
stehen sei: ,, .•• nämlich so, daß sein (des Bischofs von Rom und aller Bischöfe, die 
in Gemeinschaft mit ihm sind) oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von 
ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtige Anhänglichkeit gezollt wird, entsprechend der 
von ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. Diese läßt sich vornehmlich erkennen 
aus der Art der Dokumente, der Häußgkeit der Vorlage ein und derselben Lehre, 
und der Sprechweise"29• Der geforderte, religiöse Gehorsam ist also kein blinder 
Gehorsam. Karl Rahner fügt kommentierend hinzu: ,,Weise und Grad der inneren 
Zustimmung richten sich nach der Weise, in der die Lehrvorlage selbst zu verpflichten 
beabsichtigt." Ja, beim grundsätzlichen Respekt des Amtes kann auch der Fall des 
,,silentium obsequiosum" -des stillen Vorbehalts- eintreten80• 

Für uns genügt diese skizzenhafte Darlegung um klarzumachen, daß eine kritische 
Distanz zu sittlichen Stellungnahmen des kirchlichen Lehramtes nicht von vornherein 
als unerlaubt abgelehnt werden kann. Der religiöse Gehorsam muß ein kritischer 
Gehorsam (im guten Sinne dieses Wortes) bleiben81• Daher die große Bedeutung, die 
der Begründung sittlicher Normen gerade aus katholischer Sicht zukommt. In der 
Konzilsaula hat Patriarch Maximos IV. von Antiochien gefordert: ,,Heute ist der 
Mensch erwachsen. Wir dürfen ihm keine Gesetze aufzwingen, wenn wir ihm nicht 
deren Grund und positiven Sinn erklären können. Unsere Methode der Sittenlehre 
muß radikal verändert werden"82• Christus kann uns hier Vorbild sein. Er ging auf 
seine Hörer ein, wie z. B. die Parabel vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37) 
beweist, mit deren Hilfe er die Größe und Bedeutsamkeit des Liebesgebotes darlegen 
wollte. Ein solches Eingehen auf den Menschen und seine konkrete Not wird heute 
vom Moraltheologen gefordert. 
Natürlich ist auch das „Wachstumsgesetz", d. h. das Gesetz des allmählichen Hinein­
wachsens in die Vollkommenheit zu berücksichtigen. Die alte Theologie wußte, daß 
die Vollkommenheit viele Grade und Stufen besitzt, die nur im Ausnahmefall über­
sprungen werden können. Man sollte nicht vorschnell jene abschreiben, die nicht 
gleich alles annehmen oder in letzter Vollkommenheit auszuführen bereit sind. Der 
Begriff der Zielnorm83, der man sich schrittweise nähert, kann gute Dienste leisten. 
Dadurch wird die Radikalität sittlicher Forderungen nicht abgeschwächt, und gleichzeitig 
der Wahrheit Rechnung getragen, daß wir stets auf dem Weg zum Guten bleiben. 
Darum bleibt der Aufruf zur Umkehr ein stetes Anliegen christlicher Moralver­
kündigung. 
Schließlich bleibt noch die Grenze der Begründbarkeit sittlicher Forderungen zu beden­
ken. Es kann nämlich Forderungen geben, die innerweltlich durchaus vernünftig 
erscheinen mögen. ,,Trotz ihrer Vernünftigkeit'' - so schreibt Franz Böckle - ,,können 
sie im Glauben ihre letzte Maßgeblichkeit verlieren, weil es darüber hinaus ein Maß-

29 Vgl. ebd. 25; vgl. I 236 f. 
30 Vgl. K. Rahner, Kommentar zu „Lumen gentium"; LThK Ergänzungsband I 236. 

Vers., Disput um das kirchliche Lehramt. Zum Problem nicht unfehlbarer kirchlicher Lehr­
entscheidungen: StdZ 185 (1970) 79: ,,Abgesehen davon, daß in der heutigen Gesellschaft 
einer dauernd wachsenden Kommunikation aller mit allen bis in die privatesten Sphären 
hinein ein solches ,silentium obsequiosum' gar nicht mehr möglich ist, ist es heute so, daß 
die Zeit zu schnell läuft, als daß man in jedem Falle warten könnte, bis sich die Mentalität 
der lehramtlich Maßgebenden von selbst und unbemerkt ... geändert hat." 

31 Vgl. 7. G. Ziegler, Moralgesetz, kirchliches Lehramt und Gewissen: Klerusblatt 49 (1969) 
238 ff. 

32 Zit. nach: A. Sdilereth, Moral - was ist das (Alternativen 1). München 1969, 30. 
33 Vgl.]. G. Ziegler, Moralgesetz .•. 237. 
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geblichsein eibt, das 6ie überspielt“34, Böckle Z7WEeI Beispiele An (Ehescheidung
und Abtreibung) und sagt, 25 mMag innerweltliche Gründe geben, die beides 1n gewlS-

Fällen rechtfertigen. Für den Christen zählen aber diese ründe nichts>5 Damit
soll nich:  er se1ın, laß christliche Et!  E unvernünftig sSeın dürfe ihren Forde-
TuUNg! Gemeint ist, laß die Forderungen des Glaubens über die Forderungen, die
der ernun: zugän: Sın  d, hinausreichen onnen.  . Damit ist clie rage nach dem
Proprium christlicher Et  E angeschnitten und beantwortet, laß cdas Proprium
christlicher nicht aufs Formale auf den Begründungshorizont beschränkt
werden kann, csondern auch nhaltlich-material ZU verstehen el  s  36 Diesbezüglich hat
Böckle Seine Meinung korrigiert und III glaube nicht, Inhalt und
Motiv voneinander trennen kann. Hier qualifiziert das Motiv den Inhalt Damit
erhält die innerweltliche Forderung eiINe qualitative Veränderung, die durch die Unter-
scheidung Von Motiv und Inhalt nich:  P genügend erfaßt wird““37_
Damit ommen ZUMmM letzten Punkt, ZUr Forderung, csowohl bei der Information alc
auch bei der Begründung ganzheitlich vorzugehen, h., clie Einsichten anderer Wissen-
chaften berücksichtigen, SO weIılt G1e G1} relevant sind.

Die Moraltheologie ım Dialog mit anderen Wissenschaften
Die Probleme, Vor denen clie katholische Moraltheologie heute steht, sind allgemein
menschlich oder doch europäisch, 5o ommt e5, die Bedeutsamkeit der Moral auch
aQUuUSs naturwissenschaftlicher Sicht entdeckt und berücksichtigt wird Insbesondere die
biologischen Verhaltensforscher aus der Schule VvVon Konrad Lorenz sind bewußt auf
Fragen der theologischen Et|  Z eingegangen Anderseits hat die eologie erkannt
w1e ritz Rauh schreibt T auch S1e zunehmendem Maßle 1e Ergebnisse der
empirischen Wissenschaften ihre Überlegungen und Schlußfolgerungen einbeziehen
mu(ß‘/38 Für diesen Dialog (auch interdisziplinäres olloquium genannt) ist  s der Begriff
der „Konvergenzargumentation” hilfreich, den Johannes Gründel geprägt und VT -
deutlicht hat den Gebrauch des Moraltheologen. schreibt: „Gerade die jel-
schichtigkeit menschlicher Erkenntnis und die Vielfalt der Erfahrungs- und Erkenntnis-
quellen machen notwendig, bei einem ufweis der eltung cittlicher Weisungen
clie verschiedenen Teilaussagen auf ihre ethische Relevanz Zu prüfen und S1e
WC  'A 611e entsprechend tragfähig cind sammeln und gleich einer Linse ‚gebündelt‘
ZUu verarbeiten“’39.
Nicht unwichtig ist Gründels Hinweis, csich die moraltheologische Beweisführung
von der ogischen Beweisführung insoweit unterscheidet, alc bei der moraltheologischen
Beweisführung der SaNzZC Mensch angesprochen und gefordert wird „Darum über-
schreitet die ethische Zustimmung den reın theoretischen und logischen Beweis. Sie

s Böckle, Diskussionsbeitrag, Kellner (Hg.), Sexualität ohne abu und
Moral München 1970, 133
Vgl eb  «> 151 ıst  e mıiıt ceiner These, daß personale Existenz VOT Ausbildung der
Großhirnanlage nicht anzunehmen sei vgl Böckle, Kann die Frau entscheiden?:
Publik 33 12), auf erhebliche Kritik gestoßen. Cehr informativ und sachlich
dem Stichwort „Abtreibung” 1 aktuellen Lexikon „Die heißen Eisen Von bis zl  ,
AUSBECWOREN ist der Beitrag von Ziegler e diesem schwierigen Problem, der unter

13—26, erschienen ist. der Abtreibung könnte INan neben der Ehescheidungden Selbstmord als Beispiel anführen, Fall, der aus innerweltlicher Sicht Z
gewissen Situationen gerechtfertigt erscheinen mMag, ber niemals für den risten.
Vgl Ziegler, CZy istnieje ety: specyficznie chrzeScijanska?: Collectanea Theologica
43 (1973)

Böckle / Hermann, Die Probe ufs Humane. Über die Normen sittlichen Verhaltens
(Das theologische nterview 15) Düsseldorf 1970,

Rauh, Theologische Grenzfragen ir Biologie und Anthropologie. München 1973, A
Gründel / H. Dan Oyen, Ethik ohne Normen? Zu den Weisungen des Evangeliums.Freiburg 1970, 64,
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geblichsein gibt, das sie überspielt1134• Böckle führt zwei Beispiele an (Ehescheidung 
und Abtreibung) und sagt, es mag innerweltliche Gründe geben, die beides in gewis­
sen Fällen rechtfertigen. Für den Christen zählen aber diese Gründe nicht35• Damit 
soll nicht gesagt sein, daß christliche Ethik unvernünftig sein dürfe in ihren Forde­
rungen. Gemeint ist, daß die Forderungen des Glaubens über die Forderungen, die 
der Vernunft zugänglich sind, hinausreichen können. Damit ist die Frage nach dem 
Proprium christlicher Ethik angeschnitten und dahin beantwortet, daß das Proprium 
christlicher Ethik nicht aufs Formale - auf den Begründungshorizont - beschränkt 
werden kann, sondern auch inhaltlich-material zu verstehen sei38• Diesbezüglich hat 
Böckle seine Meinung korrigiert und gesagt: ,,Ich glaube nicht, daß man Inhalt und 
Motiv so voneinander trennen kann. Hier qualifiziert das Motiv den Inhalt . . . Damit 
erhält die innerweltliche Forderung eine qualitative Veränderung, die durch die Unter­
scheidung von Motiv und Inhalt nicht genügend erfaßt wird"87• 

Damit kommen wir zum letzten Punkt, zur Forderung, sowohl bei der Information als 
auch bei der Begründung ganzheitlich vorzugehen, d. h., die Einsichten anderer Wissen­
schaften zu berücksichtigen, soweit sie sittlich relevant sind. 

C) Die Moraltheologie im Dialog mit anderen Wissenschaften 

Die Probleme, vor denen die katholische Moraltheologie heute steht, sind allgemein 
menschlich oder doch europäisch. So kommt es, daß die Bedeutsamkeit der Moral auch 
aus naturwissenschaftlicher Sicht entdeckt und berücksichtigt wird. Insbesondere die 
biologischen Verhaltensforscher aus der Schule von Konrad Lorenz sind bewußt auf 
Fragen der theologischen Ethik eingegangen. Anderseits hat die Theologie erkannt -
wie Fritz Rauh schreibt - ,,daß auch sie in zunehmendem Maße die Ergebnisse der 
empirischen Wissenschaften in ihre Oberlegungen und Sc:hlußfolgerungen einbeziehen 
muß"88• Für diesen Dialog (auch interdisziplinäres Kolloquium genannt) ist der Begriff 
der „Konvergenzargumentation" hilfreich, den Johannes Gründel geprägt und ver­
deutlicht hat für den Gebrauch des Moraltheologen. Er schreibt: ,,Gerade die Viel­
schichtigkeit mensc:hlicher Erkenntnis und die Vielfalt der Erfahrungs- und Erkenntnis­
quellen machen es notwendig, bei einem Aufweis der Geltung sittlicher Weisungen 
die verschiedenen Teilaussagen auf ihre ethische Relevanz hin zu prüfen und sie -
wo sie entsprechend tragfähig sind - zu sammeln und gleich einer Linse ,gebündelt' 
zu verarbeiten"89• 

Nicht unwichtig ist Gründels Hinweis, daß sich die moraltheologische Beweisführung 
von der logischen Beweisführung insoweit unterscheidet, als bei der moraltheologischen 
Beweisführung der ganze Mensch angesprochen und gefordert wird. ,,Darum über­
schreitet die ethische Zustimmung den rein theoretischen und logischen Beweis. Sie 

s, F. Böckle, Diskussionsbeitrag, in: E. Kellner (Hg.), Sexualität ohne Tabu und christliche 
Moral. München 1970, 133. 

315 Vgl. ebd. 151. - Böckle ist mit seiner These, daß personale Existenz vor Ausbildung der 
Großhirnanlage nicht anzunehmen sei (vgl. F. Böckle, Kann die Frau allein entscheiden 7: 
Publik 33 [1971) 12), auf erhebliche Kritik gestoßen. - Sehr informativ und sachlich 
ausgewogen ist der Beitrag von ]. G. Ziegler zu diesem schwierigen Problem, der unter 
dem Stichwort „Abtreibung" im aktuellen Lexikon „Die heißen Eisen von A bis Z", 
13-26, erschienen ist. - Statt der Abtreibung könnte man - neben der Ehescheidung -
den Selbstmord als Beispiel anführen, d. h. als Fall, der aus innerweltlicher Sicht in 
gewissen Situationen gerechtfertigt erscheinen mag, aber niemals für den Christen. 

36 Vgl. ]. G. Ziegler, Czy istnieje etyka specyficznie chrzescijanska?: Collectanea Theologica 
43 (1973) 15 ff. 

31 F. Böckle 11. Hermann, Die Probe aufs Humane. Ober die Normen sittlichen Verhaltens 
(Das theologische Interview 15). Düsseldorf 1970, 21. 

38 F. Rauh, Theologische Grenzfragen zur Biologie und Anthropologie. München 1973, 9. 
311 ]. Gründel I H. van Oyen, Ethik ohne Normen? Zu den Weisungen des Evangeliums. 

Freiburg 1970, 64. 
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vollzieht sich bereits Raume menschlicher Freiheit und verdient darum mıt Recht
den Namen einer personalen Zustimmung; s1e besitzt ihren eigenen ethischen Wert
und tragt bereits etiwas vVon m VWagnis S]  ch, das auch für den christlichen
Glaubensakt eigentümlich 15  tll‘°
Damit sind die Grenzen und Unterschiede moraltheologischer und Treın theoretischer
Beweisführung, auf die sich andere Wissenschaften beschränken können, aufgewiesen.
Die Konvergenzargumentation darf diese Unterschiede nicht verwischen. Das Problem,
WIEe die Einsichten verschiedener Wissenschaften zusammengefaßt werden können,
ohne ihren Eigenwert verlieren, ist noch nicht gelöst ber schon die Bereitschaft

Dialog mıit anderen Wissenschaften ‚eugnis der Offenheit besitzt
großen Wert Denn Offenheit ist das Gegenteil Von Ideologie und Manipulation
D  Jese Offenheit collte für die katholische Moraltheologie hohem Madße kennzeich-
end sSenmn. Der Ansatz hierzu besteht der katholischen Lehre V  — der natürlichen
Offenbarung, die der Wortoffenbarung nich!  en widersprechen kann, denn 61e kommen
ja beide von Gott.

40 Gründel, 66,

KUBALIK

Johannes VOIl agusa und dıe hussitische Ekklesiologie *
Magister Johannes Hus wurde 1409 ektor der Universität Prag, Schon vorher atte

die Lehren Wyrclifs vertreten und gn deren Verurteilung durch die Universität
von Oxford protestajert. Er besaß jedoch das Vertrauen des Önigs Wenzel SO WwI1e des
Erzbischofs Zbyniek Von Hasenburg. Auch clie önigin Sophie und der nach rchen-
gut glerige Adel cstanden auf Geite Dem uftrage Roms, cie Schriften Wyrclifs
auszuliefern und dessen Lehre 1rrg ZUu verwerfen, gte sich Hus nicht. Daraufhin
ließ der vorher gesinnte Erzbischof etw. 20  S Handschriften wyclifitischer Her-

verbrennen und sprach iber Hus und dessen Anhänger den Kirchenbann aus,
Da Hus jedoch weiter predigte und sich der Vorladung des PapSs!  en Untersuchungs-
richters widersetzte, wurde er 1411 Vomm aps exkommuniziert. Die kirchliche Spal-

Lande griff weıter umm sich. Der neuerwählte Kaiser Sigismund wollte Böhmen
zi Hilfe kommen und bewog Hus, se1ine Sache VOT das Konstanzer onzil bringen.
Dieses verwart 30 Lehrsätze vVon Hus als irrig und verurteilte Gegenwart des
K  A1lSers  : den nich:  . Widerruf bereiten Hus als Irrlehrer, der nach damaligem Recht
dem Feuertod verfiel (6 Juli Doch der ideologische Otreit 7wischen Hussiten und
Katholiken Var damit nicht beendet. Nach Jahren unversöhnlichen Kampftes verhan-
delte auf dem onzil Basel. Wie Hus Konstanz ın Jean Gerson arls S@1-

egner und Magister efan Paletsch (Prag) Verteidiger hatte, S50 stand
zı ase| dem hussitischen Magister Johann von Rokyzana (Prag) als egner Johann

agusa aris) gegenüber, dessen Werke die hussitische besser verstehen

® Gastvorlesung der Universität Wien (Mai.Redaktione! gekürzt
1 Wie YyC) eschränkte auch Hus die Kirche ein auf die für den Himmel Vorherbestimmten,
elt das Papsttum nicht für notwendig und eitete jede Amtsgewalt Vo sittlichen Leben
des Trägers ab nach der Lehre Wyrclifs: „Keiner ist  . weltlicher Herr, keiner Prälat, keiner
Bischof, solange ın der Todsiüinde ist.  s
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vollzieht skh bereits im Raume mensdtlicher Freiheit und verdient darum mit Recht 
den Namen einer personalen Zustimmung; sie besitzt ihren eigenen ethischen Wert 
und trägt bereits etwas von jenem Wagnis in sich, das auch für den christlichen 
Glaubensakt eigentümlich ist"40. 

Damit sind die Grenzen und Unterschiede moraltheologischer und rein theoretischer 
Beweisführung, auf die sich andere Wissenschaften beschränken können, aufgewiesen. 
Die Konvergenzargumentation darf diese Unterschiede nicht verwischen. Das Problem, 
wie die Einsichten verschiedener Wissenschaften zusammengefaßt werden können, 
ohne ihren Eigenwert zu verlieren, ist noch nicht gelöst. Aber schon die Bereitschaft 
zum Dialog mit anderen Wissenschaften - als Zeugnis der Offenheit - besitzt einen 
großen Wert. Denn Offenheit ist das Gegenteil von Ideologie und Manipulation. 
Diese Offenheit sollte für die katholische Moraltheologie in hohem Maße kennzeich­
nend sein. Der Ansatz hierzu besteht in der katholischen Lehre von der natürlichen 
Offenbarung, die der Wortoffenbarung nicht widersprechen kann, denn sie kommen 
ja beide von Gott. 

,o Gründel, a. a. 0. 66. 

JOSEF KUBAL1K 

Johannes von Ragusa und die hussitische Ekklesiologie * 

Magister Johannes Hus wurde 1409 Rektor der Universität in Prag. Schon vorher hatte 
er die Lehren Wyclifs vertreten und gegen deren Verurteilung durch die Universität 
von Oxford protestiert. Er besaß jedoch das Vertrauen des Königs Wenzel sowie des 
Erzbischofs Zbyiiek von Hasenburg. Auch die Königin Sophie und der nach Kirchen­
gut gierige Adel standen auf seiner Seite. Dem Auftrage Roms, die Schriften Wyclifs 
auszuliefern und dessen Lehre als irrig zu verwerfen, fügte sich Hus nicht. Daraufhin 
ließ der ihm vorher gutgesinnte Erzbischof etwa 200 Handschriften wyclifltischer Her­
kunft verbrennen und sprach über Hus und dessen Anhänger den Kirchenbann aus. 
Da Hus jedoch weiter predigte und sich der Vorladung des päpstlichen Untersuchungs.:. 
richters widersetzte, wurde er 1411 vom Papst exkommuniziert. Die kirchliche Spal­
tung im Lande griff weiter um sich. Der neuerwählte Kaiser Sigismund wollte Böhmen 
zu Hilfe kommen und bewog Hus, seine Sache vor das Konstanzer Konzil zu bringen. 
Dieses verwarf 30 Lehrsätze von Hus als irrig1 und verurteilte in Gegenwart des 
Kaisers den nicht zum Widerruf bereiten Hus als Irrlehrer, der nach damaligem Recht 
dem Feuertod verfiel (6. Juli 1415). Doch der ideologische Streit zwischen Hussiten und 
Katholiken war damit nicht beendet. Nach Jahren unversöhnlichen Kampfes verhan­
delte man auf dem Konzil zu Basel. Wie Hus in Konstanz in Jean Gerson (Paris} sei­
nen Gegner und im Magister Stefan Paletsch (Prag} seinen Verteidiger hatte, so stand 
zu Basel dem hussitischen Magister Johann von Rokyzana (Prag} als Gegner Johann 
von Ragusa (Paris} gegenüber, dessen Werke die hussitische Lehre besser verstehen 

• Gastvorlesung an der Universität Wien (Mai 1976). Redaktionell gekürzt. 

1 Wie Wyclif schränkte auch Hus die Kirche ein auf die filr den Himmel Vorherbestimmten, 
hielt das Papsttum nicht für notwendig und leitete jede Amtsgewalt vom sittlichen Leben 
des Trägers ab nach der Lehre Wyclifs: 11Keiner ist weltlicher Herr, keiner Prälat, keiner 
Bischof, solange er in der Todsünde ist/' 
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